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Bebauungsplan „Lohaustraße“ – Offenlage  

vom 20.11.2023 bis 22.12.2023 

Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsvorschlag) 

 

Eingegangene Stellungnahmen ohne Anregungen / Einwände gegen die Planung: 

Von       (Datum) 

Gemeinde Kieselbronn (20.11.2023) 

Transnet BW (20.11.2023) 

Bundeswehr, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (21.11.2023) 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 2 – Ref. 21 - Raumordnung und Baurecht (21.11.2023) 

Landeseisenbahnaufsicht Baden-Württemberg (20.11.2023) 

Gemeinde Neuhausen (20.11.2023) 

Regierungspräsidium Stuttgart – Abt. 4 - Ref. 46.2 - Luftverkehr und Luftsicherheit (27.11.2023) 

AVG Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (28.11.2023) 

Gemeinde Tiefenbronn (28.11.2023) 

Regierungspräsidium Freiburg - Abt. 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (04.12.2023) 

Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG (11.12.2023) 
 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwände gegen die Planung: 

Von       (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Eigenbetrieb Wirtschaft 
und Stadtmarketing 
Pforzheim (20.11.2023) 

Im Zuge der Überplanung wäre es schön, wenn auch Platz für einen Pick-up/Drop-
off-Standort vorgesehen würde. Die Versorgung der im Bebauungsplan angespro-
chenen Wohnbevölkerung sollte sich nicht ausschließlich auf Pkw-Stellplätze be-
schränken, sondern auch andere Erreichbarkeitsformen (hier Paketstationen im 
Allgemeinen). 

Mit diesem Bebauungsplan soll Planungsrecht für eine öffentliche 
Verkehrsfläche geschaffen werden. Eine Packstation für das Wohn-
gebiet wäre hier grundsätzlich zulässig und wird nicht durch den 
Bebauungsplan geregelt.   

Landratsamt Enzkreis, 
Gesundheitsamt 
(08.12.2023) 

Schutzgut Wasser 
Gegen das Vorhaben bestehen seitens des Gesundheitsamtes, bezgl. des Schutzgu-
tes Wasser, aus hygienischen und gesundheitlichen Gesichtspunkten keine Ein-
wände. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass sich der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans in der Zone III A des Wasser-
schutzgebietes "Unteres Enztal" befindet. Die geplante Nutzung ist 
mit dem Schutzzweck vereinbar. 
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Auf die Lage des Planvorhabens in Schutzzone III A des festgesetzten Wasser-
schutzgebiets „Unteres Enztal Pforzheim/Niefern“ (LUBW Nr.: 231.031) wird hinge-
wiesen. 
Eventuelle negative Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser und die 
Trinkwasserversorgung sind zu vermeiden. Die zugehörige Wasserschutzgebiets-
verordnung ist zu beachten. 

 

Eigenbetrieb Stadtent-
wässerung Pforzheim 
(04.12.2023) 

Im südlichen Bereich des B-Plangebietes verläuft ein Schmutzwasserkanal des ESP. 
Außerdem befinden sich zwei Einstiege von Schachtbauwerken (9545 und 9546S) 
innerhalb des B-Plangebietes (siehe beigefügten Plan). 
 
Die Zugänglichkeit zu den Entwässerungsanlagen muss auch in Zukunft zu jeder 
Zeit gewährleistet sein. Darüber hinaus dürfen durch die zusätzlichen Lasten keine 
Schäden an den Entwässerungseinrichtungen verursacht werden.  
 
Sie schreiben in Ihrer Begründung unter Punkt A. Geltungsbereich, dass sich im 
Norden ein Regenrückhaltebecken befindet. Hierbei handelt es sich jedoch um ein 
Retentionsbodenfilterbecken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die genannten Schächte befinden sich am Rand des Geltungsberei-
ches. Durch den geplanten Parkplatz sind hier keine Änderungen zu 
erwarten, die die Entwässerungsanlagen betreffen. 
 
Bezüglich des Retentionsbodenfilterbeckens wird die Begründung 
angepasst. 

Naturschutzbeauf-
tragte, Herren Längle 
und Manz (18.12.2023) 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Pforzheim 
als Grünfläche dargestellt und im rechtskräftigen Bebauungsplan „Hagenschieß-
siedlung“ von 1989 als öffentliche Grünfläche mit einem Spielplatz festgesetzt. Da 
ein Spielplatz nie erstellt wurde, konnte sich dort in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten die Grünfläche weitestgehend frei von direkter menschlicher Einfluss-
nahme entwickeln. 
Bezüglich dieser Fläche wurden nun im Mai/Juni 2023 „vollendete Tatsachen ge-
schaffen“, indem diese bereits vor Abschluss der öffentlichen Beteiligung und ent-
gegen den einzuhaltenden Vorgaben nach § 3 BauGB geschottert und damit in ih-
rer ökologischen Wertigkeit zerstört wurde. Eine belastbare Stellungnahme gemäß 
§ 4 BauGB und eine etwaige artenschutzrechtliche Prüfung des Flurstücks konnte 
demnach nicht erstellt werden. Eine Inaugenscheinnahme der angrenzenden Teil-
flächen und deren Ausprägung wurde erst nachträglich im Juli 2023 durch Mitar-
beiter des Amtes für Umweltschutz durchgeführt. Die tatsächliche ökologische 
Wertigkeit der betroffenen Fläche kann im Nachhinein jedoch nicht rekonstruiert 
werden: Es ist methodisch fragwürdig und das daraus resultierende Ergebnis kaum 
belastbar, wenn von den angrenzenden Wiesen und alten Luftbildern der nun ge-
schotterten Fläche auf deren ursprüngliche ökologische Wertigkeit als Grünfläche 
geschlossen werden soll. Von daher müssen wir die auf dieser Grundlage ge-
troffene Aussage zurückweisen, „dass die angrenzenden Wiesen […] auch keine 
Vermutung [sic!] zulassen, dass es auf der Fläche Lebensraumstrukturen für 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aus naturschutzrechtlicher Sicht der Unteren Naturschutzbehörde 
ist die von den Naturschutzbeauftragten geforderte Worst-case-Be-
trachtung im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Insbesondere 
fehlt es für das Mittel der worst-case-Betrachtung an einer ausrei-
chenden Grundlage, da nachträglich nicht mehr festzustellen ist, 
welcher Bestand (Artenspektrum, Individuenzahl) vorhanden war 
und damit welche Verbotstatbestände ggf. betroffen sind und wel-
che Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Anwendbar ist hingegen der von der Unteren Naturschutzbehörde 
vorgenommene und von den Naturschutzbeauftragten in Frage ge-
stellte Analogieschluss. Nach ständiger Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte ist bei der Bearbeitung der Artenschutzproblematik 
eine „am Maßstab praktischer Vernunft ausgerichteten Prüfung“ 
ausreichend. Dies eröffnet im vorliegenden Fall durchaus die Mög-
lichkeit, von den benachbarten, nach den Luftbildern identisch be-
wirtschafteten Flächen auf die Eingriffsfläche zu schließen. Da dort 
keine relevanten Lebensraumstrukturen für artenschutzrechtlich 
relevante Tierarten gefunden wurden und darüber hinaus die 
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artenschutzrechtlich geschützte Tierarten gegeben“ habe (S. 5 in der Begründung). 
Eine solche bloße „Vermutung“ kann ebenso wenig Grundlage einer artenschutz-
rechtlichen Beurteilung sein wie das spekulative Resümee in Pkt. 6 der Begrün-
dung, wo 
es auf S. 5 heißt, dass „davon auszugehen ist [sic!], dass die nun geschotterte Flä-
che wie die anliegenden Flächen eine von Gräsern dominierte Wiese war und dort 
auch kein Artenschutzgutachten erforderlich wäre.“ Aufgrund der eben nur vermu-
teten bzw. spekulierten ursprünglichen Wertigkeit dieser Grünfläche müssen wir 
als Naturschutzbeauftragte im Sinne der Natur von einem Worst-Case-Szenario 
ausgehen und damit - entgegen der Begründung - durchaus artenschutzrechtliche 
Fragestellungen tangiert sehen. 
Abschließend erlauben wir uns die Bemerkung, dass wir in höchstem Maße dar-
über irritiert sind, wie dieses Verfahren abgelaufen ist: Entweder besitzen die für 
die verfrühte Schotterung verantwortlichen Entscheidungsträger keinerlei Kenntnis 
über die offiziellen Verfahrensweisen in solchen Fällen; oder es wurde hier wohl-
wissend und in voller Kenntnis der Sachlage entgegen der gesetzlichen Vorgaben 
gehandelt. 
Letzteres wöge schwerer, wäre ausdrücklich zu missbilligen und ein Überprüfungs-
fall für die höhere Naturschutzbehörde am Regierungspräsidium. Auch wenn es ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit darstellen sollte, erinnern wir als Naturschutz-
beauftragte an die gesetzlichen Vorgaben und fordern von der Stadt Pforzheim die 
Einhaltung derselben. 

Luftbilder auch keine Hinweise auf solche Lebensraumstrukturen 
auf der Eingriffsfläche liefern, ist es nicht zu beanstanden davon 
auszugehen, dass auch auf der Eingriffsfläche solche Strukturen 
nicht vorhanden waren.  
 
Letztendlich liegt die Beweislast, welche artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände durch das Vorhaben verwirklicht wurden, bei 
der Behörde. 
 

Landesnaturschutzver-
band Baden-Württem-
berg e.V. (22.12.2023) 

Die zusätzlichen ebenerdigen Parkplätze für die Anwohner zu Lasten der Allge-
meinheit lehnen wir grundsätzlich ab. Statt weiter Flächen für motorisierten Indivi-
dualverkehr zur Verfügung zu stellen, favorisieren wir den Ausbau von Fahrradwe-
gen und des ÖPNVs. 
Aus den Unterlagen geht weiter hervor, dass die Baukosten für den Parkplatz zu 
Lasten der Allgemeinheit gehen sollen und dass der Parkplatz bereits realisiert 
wurde. 
Hinsichtlich der Kosten schlagen wir vor, das Gelände als Anwohnerparkfläche aus-
zuweisen und eine entsprechende Jahresgebühr zu erheben. 
Damit der Parkplatz auch von Besuchern oder anderen Personen genutzt werden 
kann, möchten wir generell anregen, dass im Zuge der „Smart City“ eine „Park-
App“ entwickelt wird. So könnte – nicht nur hier - ohne technische Infrastruktur 
(Parkautomat) vor Ort mit dem Smartphone online bezahlt werden. Die App sollte 
parallel auch eine entsprechende Kontrolle durch den Ordnungsdienst ermögli-
chen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Grundsätzlich befürworten wir den vom Landesnaturschutzverband 
favorisierten Ausbau von Fahrradwegen und des ÖPNVs. Dieser ist 
auch Bestandteil der vom Gemeinderat beschlossenen kommuna-
len Verkehrspolitik. Dies schließt jedoch nicht aus, dass bei Bedarf 
im Einzelfall - wie hier in der Hagenschießsiedlung - auch öffentli-
che Parkplätze hergestellt werden, um den Parkdruck vor Ort zu re-
duzieren.  
 
Inwieweit der Parkplatz bewirtschaftet wird, kann nicht im Bebau-
ungsplan geregelt werden. 
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Hinsichtlich des Verlustes der ehemaligen Grünfläche mit günstiger klimatischer 
Auswirkung schlagen wir die Pflanzung von geeigneten schattenspendenden Bäu-
men vor. Diese sind geeignet, um die im Zuge der Klimaerhitzung sich verstärken-
den negativen Auswirkungen der geschotterten Parkfläche zu reduzieren. Diese 
Minderungsmaßnahme kommt sowohl den Anwohnern als auch der Allgemeinheit 
und ggf. Tieren im Siedlungsbereich (Vögel, Insekten) zugute. 

Der Anregung wurde gefolgt. Um die negativen Auswirkungen der 
geschotterten Parkplatzfläche zu reduzieren, wurden neben dem 
geplanten Parkplatz Bäume gepflanzt. 
 

Amt für Umweltschutz 
(21.12.2023) 

Mit Schreiben vom 15.06.2023 haben wir uns im Rahmen der Behördenbeteiligung 
zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu den betroffenen Umweltbelangen 
„Klimaschutz/Stadtklima“, „Gewässerschutz“ sowie „Natur- u. Artenschutz“ geäu-
ßert. 
Diese Hinweise und Anregungen haben auch weiterhin Bestand. 
 
 
Stellungnahme vom 15.06.2023: 
 
Allgemein 
Das Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Herstellung eines Parkplatzes auf einer Grünfläche in der Lo-
haustraße. Gemäß den Planunterlagen wurde auf die ursprünglich vorhandene 
Wiese zwischenzeitlich bereits Schotter für den Parkplatz aufgebracht. 
 
Klimaschutz / Stadtklima 
Die bioklimatische Situation der Vorhabenfläche wird lt. Stadtklimauntersuchung 
(2015) als gut bis mittel mit guter Durchlüftung eingestuft. Die bioklimatische Be-
deutung der Fläche wird ebenda als hoch mit Belüftungsfunktion für den angren-
zenden Siedlungsbereich eingestuft. 
Eine Umgestaltung und Versiegelung der Fläche durch die Umnutzung (Parkplatz) 
hätte hierauf negativen Einfluss. Ein Erhalt wäre aus diesen Gesichtspunkten ei-
gentlich anzustreben. 
 
Eine Bebauung/Umgestaltung sollte nur in Ausnahmefällen unter Beachtung klima-
tisch-lufthygienischer Vorgaben erfolgen.  
 
Gewässerschutz 
Für die eingeschotterten Parkflächen ist eine gezielte Einleitung von Oberflächen-
wasser/Niederschlagswasser in den angrenzenden Trubelbach zu vermeiden. Die 
Versickerungsfähigkeit auf der Fläche selbst ist zu nutzen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung hat einen negativen Einfluss auf das Stadtklima. Die bi-
oklimatische Funktion, die der Geltungsbereich in der Vergangen-
heit hatte, kann der geplante Parkplatz in Zukunft nicht mehr erfül-
len. 
Die Belange des ruhenden Verkehrs, den Parkdruck in der Hagen-
schießsiedlung zu senken, werden in der Abwägung für gewichtiger 
erachtet als die Belange des Klimaschutzes bzw. des Stadtklimas. 
Angesichts der geringen Flächengröße des neuen Parkplatzes sind 
die negativen Auswirkungen begrenzt. 
 
 
 
Eine gezielte Einleitung in den Trudelbach wird nicht vorgenom-
men. Der Parkplatz ist ohne nennenswertes Gefälle so konzipiert, 
dass das Niederschlagswasser im Wesentlichen auf der Schotterflä-
che versickert.  
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Natur- u. Artenschutz 
Nachdem die Fläche bereits geschottert ist, erübrigt sich eine Stellungnahme aus 
Sicht des Artenschutzes. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

EinwenderIn 1 Wir nehmen für unsere Mandantin, die der geplanten Parkplatzfläche gegenüber 
wohnt, zu dem Bebauungsplanentwurf noch wie folgt Stellung: 
 
1. 
Es fehlt an einer konsistenten Begründung für die Aufstellung des Bebauungspla-
nes. In der Begründung wird aufgeführt, dass es in dem Baugebiet zu wenig Stell-
plätze gibt, weil mehr Fahrzeuge als Stellplätze vorhanden sind. Diese Begründung 
trägt einen Bebauungsplan, der gegen die Festsetzungen des Flächennutzungspla-
nes ist, nicht. Ein erheblicher Teil des Stellplatzproblems in dem Gelände im Alltag 
rührt daher, dass zahlreiche Stellplätze und Garagen zweckentfremdet werden. 
Insoweit ist es nicht schutzwürdig, wenn die Nutzung von Garagen als Abstellfläche 
dadurch unterstützt wird, dass dann Ersatzflächen geschaffen werden. Es fehlt 
auch an einer nachvollziehbaren Berechnung, wie viele Stellplätze insgesamt feh-
len und inwieweit durch die jetzt beabsichtigten Stellplätze hier wirksam Abhilfe 
geschaffen wird. Eine konkrete Berechnung hierzu fehlt. Im Übrigen wäre unter 
diesem Gesichtspunkt an zahlreichen anderen Stellen in der Stadt Pforzheim mehr 
Anlass zum Tätigwerden und es widerspricht der bisherigen Politik, durch Schaf-
fung von Stellplätzen den Autoverkehr zu fördern. 
 

 
 
 
 
Wenn in einem klar abgegrenzten Bereich wie der Hagenschieß-
siedlung mehr Pkw vorhanden sind als Parkplätze, wird der Bedarf 
an Parkplätzen hierdurch mit hinreichender Sicherheit begründet. 
Die Größe des neuen Parkplatzes ergibt sich aus den örtlichen Ge-
gebenheiten und ist für das Wohngebiet angemessen. Die ange-
sprochene Zweckentfremdung von privaten Stellplätzen und Gara-
gen ist kein besonderes Phänomen der Hagenschießsiedlung, son-
dern überall zu beobachten. Eine wirksame Handhabe dagegen hat 
die Stadt nicht.  
 
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß  
§ 13 a BauGB handelt, kann der Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan geändert ist. Der Flächennutzungs-
plan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Ein Widerspruch zur bisherigen Verkehrspolitik der Stadt Pforzheim 
ist nicht zu erkennen. Diese hat im Ergebnis dazu geführt, das 
Pforzheim die Großstadt mit dem höchsten Anteil des motorisier-
ten Individualverkehrs am Modal Split in ganz Deutschland ist. 

 2. 
Insbesondere sind hier die Verkehrsprobleme in Spitzenzeiten nicht ausreichend 
berücksichtigt. Der starke Verkehrsandrang beruht darauf, dass hier bei Sonderer-
eignissen enorme Parkplatzsuchen sind, die dann weiträumig Parksuchverkehr bil-
den. Insbesondere bei Sportereignissen an dem nahegelegenen Sportplatz wird die 
ganze Straße zugeparkt. Darüber hinaus ist auch bei Familienfeiern in der unmittel-
baren Umgebung das Fahrzeugaufkommen außergewöhnlich hoch. Insoweit wäre 
zu berücksichtigen, wie bei Sportereignissen mit großem Publikumszulauf verursa-
chungsnah, also im Bereich des Sportplatzes, ausreichender Parkraum geschaffen 
werden kann. 
 
 

 
Der ruhende Verkehr bei besonderen Ereignissen oder Veranstal-
tungen ist eine weitere Ursache für einen zumindest temporär ho-
hen Parkdruck. Die Anzahl der Parkplätze in einem Wohngebiet 
kann jedoch nicht überall nach solchen temporären Spitzen bemes-
sen werden. In solchen Fällen müssen daher auch längere Wege 
zum Fahrzeug als üblich in Kauf genommen werden.  
 
Der geplante Parkplatz soll den Bewohnern der Hagenschießsied-
lung dienen.  
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 3. 
Die Planungen widersprechen den Festsetzungen des Flächennutzungsplanes und 
der übergeordneten Raumplanung. Das ist auch nicht nur im Rahmen einer Anpas-
sung zu ändern, sondern hier werden grundlegende Planungen missachtet. Insbe-
sondere liegt das hier vorliegende Grundstück im Rahmen eines Wasserschutzge-
bietes. Der bereits erstellte Parkplatz ist mit versickerungsfähigem Material belegt 
und gefährdet das Wasserschutzgebiet, weil es keine wirkungsvolle Möglichkeit 
gibt, Abwässer beispielsweise aufgrund von Flüssigkeitsverlusten bei Fahrzeugen 
aufzufangen. Darüber hinaus wird die Fläche nicht nur als Grünfläche benötigt, 
sondern auch wasserwirtschaftlich, um den hier einmündenden Trudelbach zu 
schützen. Der Trudelbach verläuft von der anderen Seite der Hauptstraße her am 
Grundstück unserer Mandantin mit einem relativ großen Wasservolumen vorbei, 
hier beträgt die Breite ca. 3 m und die Tiefe 1,40 m. Dieser Bereich verjüngt sich 
dann nach unten hin, sodass die hier vorhandenen Retentionsflächen erforderlich 
sind, um Überschwemmungsereignisse dieses Baches zu verhindern. Auch der hier 
vorgesehene Kinderspielplatz ist keineswegs unnötig und es ist kein Grund zu se-
hen, warum hier keine Spielflächen für Kinder benötigt werden, insbesondere 
nachdem der Generationenwechsel nach der Antragsbegründung noch bevorsteht. 
 
 

 
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß  
§ 13 a BauGB handelt, kann der Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan geändert ist. Der Flächennutzungs-
plan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Ein Widerspruch zur übergeordneten Raumplanung/Regionalpla-
nung besteht nicht. Wie in der Begründung unter Punkt „D Überge-
ordnete Planungen“ erläutert, liegt das Plangebiet in der Darstel-
lung des gültigen Regionalplans 2015 der Region Nordschwarzwald 
im Siedlungsbereich. 
 
In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass sich der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans in der Zone III A des Wasser-
schutzgebietes "Unteres Enztal" befindet. Die geplante Nutzung ist 
mit dem Schutzzweck vereinbar. Bei schadhaften Fahrzeugen oder 
entsprechenden Benutzungen ist grundsätzlich nicht auszuschlie-
ßen, dass Schadstoffe in den Boden eingetragen werden. Bei dem 
Parkplatz handelt es sich allerdings nur um einen PKW-Parkplatz im 
Wohngebiet, auf dem normalerweise nicht mit erhöhten Schad-
stoffeinträgen (z.B. durch schadhafte PKWs oder gar LKWs) zu rech-
nen ist. Zusätzlich sind ein hoher Bodenauftrag sowie ein Vlies vor-
handen, die eine Schutzfunktion - Retention/Pufferung - zum 
Grundwasser erfüllen. 
 
Die Fläche des geplanten Parkplatzes hat keine Bedeutung für die 
Wasserwirtschaft. Der Parkplatz liegt in Fließrichtung hinter dem 
Rohr. Nach Aussage des Amtes für Umweltschutz zeigen die Ent-
wurfskarten der Starkregengefahrenkarten einen Aufstau von Re-
genwasser im Bereich südlich der Wurmberger Straße und am 
Rohrdurchlass Lohaustraße. Ein Einstau/ eine Retention im Bereich 
des neu gestalteten Parkplatzes ist nicht zu erkennen.  
 
In der ursprünglichen Planung der Hagenschießsiedlung war vorge-
sehen, den Spielplatz nördlich der Lohaustraße im Geltungsbereich 
des neuen Bebauungsplans anzulegen. Tatsächlich wurde der Spiel-
platz jedoch südlich der Lohaustraße angelegt, so dass die Fläche 
nördlich der Lohaustraße nicht mehr für einen Spielplatz benötigt 
wird. 
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 4. 
Die Verkehrsbehinderungen, die der Parkplatz für die unmittelbare Umgebung ver-
ursacht, sind nicht berücksichtigt. Für das Grundstück unserer Mandantin liegt die 
Zufahrt genau gegenüber des Parkplatzes und es besteht die Gefahr, dass bei der 
ohnehin engen Fahrbahn in diesem Bereich die Zufahrt zu dem Grundstück unserer 
Mandantin insbesondere mit Anhängern nicht mehr möglich ist. Schon jetzt zeigt 
sich, dass die Flächen in diesem Bereich für wildes Parken genutzt werden und dass 
eine freie Durchfahrt, auch für Müllfahrzeuge, nicht gewährleistet ist. Hier war für 
längere Zeit durch Parkhindernisse (Polier) verhindert worden, dass auf der unse-
rer Mandantin gegenüberliegenden Seite geparkt werden kann, was die Durch-
fahrtsituation erheblich entlastet hat. Nunmehr wird hier dem Parkverkehr weitere 
Fläche zugewiesen und es ist schon jetzt abzusehen, dass beispielsweise 
Müllfahrzeuge hier fortlaufend nicht durchkommen oder das Grundstück unserer 
Mandantin in Anspruch nehmen müssen. 
 

 
Durch den geplanten Parkplatz wird die vorhandene Fahrbahn der 
Lohaustraße nicht eingeengt, so dass die Zufahrt möglich bleibt. In 
der Vergangenheit wurde die Fahrbahn aufgrund des hohen Park-
drucks häufig durch verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge einge-
engt. Solche Behinderung sollen durch den neuen Parkplatz in Zu-
kunft minimiert werden.  
 
Da die Parkstände des neuen Parkplatzes ausreichend dimensio-
niert sind, wird eine Behinderung von beispielsweise Müllfahrzeu-
gen vermieden und die Inanspruchnahme privater Grundstücke ist 
nicht erforderlich. 

 5. 
Eine nachvollziehbare Lösung für das Abstellen von Mülltonnen bei der Müllabfuhr 
ist in dem jetzigen Konzept nicht zu erkennen. Hier können im engen Straßenbe-
reich ohne Behinderungen Mülltonnen nicht gefahrlos abgestellt werden. Das wird 
insbesondere bei starkem Parkverkehr der Fall sein. 
 
 

 
Der geplante Parkplatz soll nicht dem Abstellen von Mülltonnen 
dienen. Durch den neuen Parkplatz wird der Parkdruck im Wohnge-
biet reduziert. Der regelwidrige ruhende Verkehr und der Parksuch-
verkehr in der Lohaustraße werden hierdurch tendenziell abneh-
men, so dass sich die Bedingungen für das Abstellen von Müllton-
nen auf der Straße eher verbessern. 

 6. 
Ein Artenschutzgutachten und eine naturschutzrechtliche Überprüfung des Grund-
stückes sind erforderlich. Insbesondere kann hier nicht eine solche Prüfung unter-
bleiben, weil die betreffende Fläche bereits eingeschottert wurde, ohne dass dafür 
eine Genehmigung vorlag. Es ist insbesondere bei städtischen Baumaßnahmen 
nicht hinnehmbar, dass bei rechtswidriger Ausführung von Bauvorhaben auf die er-
forderlichen naturschutzrechtlichen Überprüfungen verzichtet wird. Das würde pri-
vate Bauherren ermuntern, genauso zu verfahren. 
Im vorliegenden Fall lässt sich ohne eine nähere Überprüfung nicht beurteilen, in-
wieweit durch eine Wiese an dieser Stelle Artenlebensräume gesichert werden und 
ob durch die Einschotterung absolut geschützte Arten in ihrem Lebensraum gestört 
worden sind. Eine lediglich grobe Sichtung im jetzigen Zustand reicht dafür nicht 
aus. Es handelte sich vorher um eine hochwertige Wiesenlandschaft, wie sie im an-
grenzenden Bereich ebenfalls vorhanden ist und hier eine auch für Tiere wertvolle 
Verbindungsachse herstellt. Insoweit muss der Nachweis der naturschutzrechtli-
chen Unbedenklichkeit der Maßnahme positiv geführt werden. 

 
Hinsichtlich der Bedeutung der Fläche für den Artenschutz hat die 
zuständige Untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme abge-
geben, wonach kein Artenschutzgutachten erforderlich ist.  
 
Bei einer Vorortbegehung konnte durch Mitarbeiter des Amtes für 
Umweltschutz festgestellt werden, dass die angrenzenden Wiesen 
(laut Luftbild vorher kein Unterschied zu der nun geschotterten Flä-
che) auch keine Vermutung zulassen, dass es auf der Fläche Le-
bensraumstrukturen für artenschutzrechtlich geschützte Tierarten 
gegeben hat (keine Gehölze, eine von Gräsern dominierte Wiese 
ohne Nahrungspflanzen für geschützte oder seltene Schmetter-
linge, keine Strukturen für Reptilien oder Amphibien). Es ist davon 
auszugehen, dass die nun geschotterte Fläche wie die anliegenden 
Flächen eine von Gräsern dominierte Wiese war und dort auch kein 
Artenschutzgutachten erforderlich wäre. 
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Im Übrigen sind die Einwendungen, die wir bereits erhoben hatten, hier nicht aus-
geräumt. Durch die jetzige Gestaltung des Parkplatzes kommt es darüber hinaus 
auch zu Gefahren, weil der Schotter aufgewirbelt wird und zu Schäden an Fahrzeu-
gen führen kann. Die zusätzlichen Reinigungserfordernisse sind offensichtlich noch 
nicht berücksichtigt. Bereits jetzt kommt es durch den noch nicht benutzten Spiel-
platz zu erheblichen Verunreinigungen auch im Bereich der Fahrbahn. 

 
Ein solcher von der Unteren Naturschutzbehörde vorgenommener 
Analogieschluss ist unter den hier gegebenen Voraussetzungen an-
wendbar. Nach ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte 
ist bei der Bearbeitung der Artenschutzproblematik eine „am Maß-
stab praktischer Vernunft ausgerichteten Prüfung“ ausreichend. 
Dies eröffnet im vorliegenden Fall die Möglichkeit, von den benach-
barten, nach den Luftbildern identisch bewirtschafteten Flächen 
auf die Eingriffsfläche zu schließen. Da dort keine relevanten Le-
bensraumstrukturen für artenschutzrechtlich relevante Tierarten 
gefunden wurden und darüber hinaus die Luftbilder auch keine 
Hinweise auf solche Lebensraumstrukturen auf der Eingriffsfläche 
liefern, ist es nicht zu beanstanden davon auszugehen, dass auch 
auf der Eingriffsfläche solche Strukturen nicht vorhanden waren.  
 
Letztendlich liegt die Beweislast, welche artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände durch das Vorhaben verwirklicht wurden, bei 
der Behörde. 
 
 
Eine weiche Befestigung aus sogenannten „Schichten ohne Binde-
mittel“/Schotter ist für ebenerdige Parkplatzflächen wie diese als 
geeignete Bauweise anzusehen und ist weder eine Besonderheit 
noch eine besondere Gefahrenquelle. Die Unterhaltung und Reini-
gung des Bereiches müssen mit der Inbetriebnahme des Parkplat-
zes den konkreten Erfordernissen angepasst werden. 
 

 
 
GS, 22.01.2024 


